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Direktzahlungen ab 2023
Öko-Regelungen allgemein

 Freiwillige einjährige Maßnahmen 

 Bei der Beantragung besteht die Verpflichtung zur Einhaltung der 

Fördervoraussetzungen.

 Beantragung unabhängig von der Einkommensgrundstützung, mit Ausnahme der 

ÖR7

 untereinander kombinierbar (siehe Merkblatt/ELAISA)

 ÖR2 und ÖR4 sind auf Gesamtbetriebszweig (Ackerland oder Dauergrünland) 

ausgerichtet. Eine Kennzeichnung der Einzelfläche ist hier nicht notwendig

 Bei allen anderen ÖR muss eine Kennzeichnung der Einzelfläche erfolgen.

 Einheitsbeträge (Prämien) für die ÖR sollen in Zukunft sinken: 

 Einheitsbeträge werden im Nov. im Bundesanzeiger bekannt gegeben
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Direktzahlungen ab 2023
Öko-Regelungen allgemein

 Freiwillige einjährige Maßnahmen 

 Bei der Beantragung besteht die Verpflichtung zur Einhaltung der 

Fördervoraussetzungen.

 Beantragung unabhängig von der Einkommensgrundstützung, mit Ausnahme der 

ÖR7

 untereinander kombinierbar (siehe Merkblatt/ELAISA)

 ÖR2 und ÖR4 sind auf Gesamtbetriebszweig (Ackerland oder Dauergrünland) 

ausgerichtet. Eine Kennzeichnung der Einzelfläche ist hier nicht notwendig

 Bei allen anderen ÖR muss eine Kennzeichnung der Einzelfläche erfolgen.

 Einheitsbeträge (Prämien) für die ÖR sollen in Zukunft sinken: 

 Einheitsbeträge werden im Nov. im Bundesanzeiger bekannt gegeben



 Freiwillige einjährige Maßnahmen 

 Bei der Beantragung besteht die Verpflichtung zur Einhaltung der 

Fördervoraussetzungen.

 Beantragung unabhängig von der Einkommensgrundstützung, mit Ausnahme der 

ÖR7

 untereinander kombinierbar (siehe Merkblatt/ELAISA)

 ÖR2 und ÖR4 sind auf Gesamtbetriebszweig (Ackerland oder Dauergrünland) 

ausgerichtet. Eine Kennzeichnung der Einzelfläche ist hier nicht notwendig

 Bei allen anderen ÖR muss eine Kennzeichnung der Einzelfläche erfolgen.

 Einheitsbeträge (Prämien) für die ÖR sollen in Zukunft sinken: 

 Einheitsbeträge werden im Nov. im Bundesanzeiger bekannt gegeben
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Direktzahlungen ab 2023
Öko-Regelungen allgemein
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Direktzahlungen ab 2023
Öko-Regelungen allgemein

 Freiwillige einjährige Maßnahmen 

 Bei der Beantragung besteht die Verpflichtung zur Einhaltung der 

Fördervoraussetzungen.

 Beantragung unabhängig von der Einkommensgrundstützung, mit Ausnahme der 

ÖR7

 untereinander kombinierbar (siehe Merkblatt/ELAISA)

 ÖR2 und ÖR4 sind auf Gesamtbetriebszweig (Ackerland oder Dauergrünland) 

ausgerichtet. Eine Kennzeichnung der Einzelfläche ist hier nicht notwendig

 Bei allen anderen ÖR muss eine Kennzeichnung der Einzelfläche erfolgen.

 Einheitsbeträge (Prämien) für die ÖR sollen in Zukunft sinken:  

 Einheitsbeträge werden im Nov. im Bundesanzeiger bekannt gegeben
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Direktzahlungen ab 2023
Beantragung

Durch entsprechendes Ankreuzen auf den Formular „Anträge ökologische Regeln“:
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Öko-Regelungen 1 (a bis d)

-

Nichtproduktive Flächen
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Landwirtschaftliche Mindesttätigkeit auf Flächen nach den ÖR1a bis ÖR1d

• Flächen für ÖR1a, ÖR1b und ÖR1c sind aus der Erzeugung genommene Flächen, 

d. h. sie sind nur förderfähig, wenn sie in einem für die Beweidung oder den Anbau 

geeigneten Zustand erhalten werden. 

• Grundsätzlich wird dafür eine der nachfolgend aufgeführten landwirtschaftlichen 

Mindesttätigkeiten, die jeweils vor dem 16.11. durchzuführen ist, verlangt:

1. den Aufwuchs zu mähen und das Mähgut abzufahren (Mähen) oder 

2. den Aufwuchs zu zerkleinern und ganzflächig zu verteilen (Mulchen) oder 

3. eine Aussaat zum Zwecke der Begrünung durchzuführen.

 nur alle 2 Jahre erforderlich (Das betrifft auch die Brachen nach dem GLÖZ8.)

• Flächen für ÖR1d (Altgrasstreifen oder -flächen) ist als Mindesttätigkeit jedoch 

nur das Mähen (Ziffer 1) zulässig. Ein Mulchen ist ausgeschlossen.

Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1 – nichtprod. Flächen
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1a – nichtprod. Flächen auf AL über Pflichtanteil v. 4 %

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 a:

• Nutzcode 88 (ÖR 1 a ohne Produktion (Selbst-/Begrünung)) als HNF 

• Zusätzlich müssen die Flächen im GFN in der Spalte ÖR mit dem Kennzeichen 1a versehen werden 

Förderbedingungen für ÖR 1 a:

• mind. 1 % bis max. 6 % des AL 

• Bei Befreiung von der Pflicht zur Stilllegung von GLÖZ 8 kann die ÖR 1 a beantragt werden

• Nicht beantragbar, wenn von der Ausnahmeregelung nach GLÖZ 8 Gebrauch gemacht wurde

• Keine gleichzeitige Beantragung mit Agroforstsysteme (= produktive Systeme) sowie 

Konditionalitäten-Landschaftselemente (vormals CC-Landschaftselemente) 

• Für diese Flächen werden die Zähljahre zur DGL-Entstehung ausgesetzt. Gilt auch für GLÖZ 8-

Flächen.  „Brache schiebt.“
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1a – nichtprod. Flächen auf AL über Pflichtanteil v. 4 %

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 a:

• Nutzcode 88 (ÖR 1 a ohne Produktion (Selbst-/Begrünung)) als HNF

• Zusätzlich müssen die Flächen im GFN in der Spalte ÖR mit dem Kennzeichen 1a versehen werden 

Förderbedingungen für ÖR 1 a:

• mind. 1 % bis max. 6 % des AL 

• Bei Befreiung von der Pflicht zur Stilllegung von GLÖZ 8 kann die ÖR 1 a beantragt werden

• Nicht beantragbar, wenn von der Ausnahmeregelung nach GLÖZ 8 Gebrauch gemacht wurde

• Keine gleichzeitige Beantragung mit Agroforstsysteme (= produktive Systeme) sowie 

Konditionalitäten-Landschaftselemente (vormals CC-Landschaftselemente) 

• Für diese Flächen werden die Zähljahre zur DGL-Entstehung ausgesetzt. Gilt auch für GLÖZ 8-

Flächen.  „Brache schiebt.“
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1a – nichtprod. Flächen auf AL über Pflichtanteil v. 4 %

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 a:

• Nutzcode 88 (ÖR 1 a ohne Produktion (Selbst-/Begrünung)) als HNF

• Zusätzlich müssen die Flächen im GFN in der Spalte ÖR mit dem Kennzeichen 1a versehen werden 

Förderbedingungen für ÖR 1 a:

• mind. 1 % bis max. 6 % des AL 

• Bei Befreiung von der Pflicht zur Stilllegung von GLÖZ 8 kann die ÖR 1 a beantragt werden

• Nicht beantragbar, wenn von der Ausnahmeregelung nach GLÖZ 8 Gebrauch gemacht wurde

• Keine gleichzeitige Beantragung mit Agroforstsysteme (= produktive Systeme) sowie 

Konditionalitäten-Landschaftselemente (vormals CC-Landschaftselemente) 

• Für diese Flächen werden die Zähljahre zur DGL-Entstehung ausgesetzt. Gilt auch für GLÖZ 8-

Flächen.  „Brache schiebt.“
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1a – nichtprod. Flächen auf AL über Pflichtanteil v. 4 %

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 a:

• Nutzcode 88 (ÖR 1 a ohne Produktion (Selbst-/Begrünung)) als HNF

• Zusätzlich müssen die Flächen im GFN in der Spalte ÖR mit dem Kennzeichen 1a versehen werden 

Förderbedingungen für ÖR 1 a:

• mind. 1 % bis max. 6 % des AL 

• Bei Befreiung von der Pflicht zur Stilllegung von GLÖZ 8 kann die ÖR 1 a beantragt werden

• Nicht beantragbar, wenn von der Ausnahmeregelung nach GLÖZ 8 Gebrauch gemacht wurde

• Keine gleichzeitige Beantragung mit Agroforstsysteme (= produktive Systeme) sowie 

Konditionalitäten-Landschaftselemente (vormals CC-Landschaftselemente) 

• Für diese Flächen werden die Zähljahre zur DGL-Entstehung ausgesetzt. Gilt auch für GLÖZ 8-

Flächen.  „Brache schiebt.“
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1a – nichtprod. Flächen auf AL über Pflichtanteil v. 4 %

Weitere Förderbedingungen für ÖR 1 a:

• aktive Begrünung durch Einsaat einer Saatgutmischung (keine Reinsaat) oder Selbstbegrünung 

möglich

• Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln untersagt

• Grundsätzlich das gesamte Antragsjahr (01.01. – 31.12.) brachliegend, jedoch

– ab 15.08.: Aussaat von Wintergerste/-raps möglich

– ab 01.09.: Aussaat/Pflanzung einer Kultur möglich, wenn deren Ernte nicht mehr im selben 

Jahr erfolgt

– ab dem 01.09.: eine Beweidung durch Schafe und/oder Ziegen möglich
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1b – Blühstreifen oder –flächen auf ÖR 1 a Ackerland

Kennzeichnung der Flächen für ÖR1b:

• Blühstreifen als NNF mit dem Nutzcode 89 auf der Hauptnutzungsfläche (HNF)

• Blühfläche als HNF mit dem Nutzcode 90

• Zusätzlich sind im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 1a und 1b zu erfassen.

Förderbedingungen für ÖR 1 b:

• Nur auf Brachen mit ÖR 1 a möglich

• 1 % bis max. 6 % des AL 

• Blühstreifen: 20 – 30 m breit, Länge und Größe beliebig

• Blühfläche: maximal 1 ha, nicht streifenförmig
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1b – Blühstreifen oder –flächen auf ÖR 1 a Ackerland

Kennzeichnung der Flächen für ÖR1b:

• Blühstreifen als NNF mit dem Nutzcode 89 auf der Hauptnutzungsfläche (HNF)

• Blühfläche als HNF mit dem Nutzcode 90

• Zusätzlich sind im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 1a und 1b zu erfassen.

Förderbedingungen für ÖR 1 b:

• Nur auf Brachen mit ÖR 1 a möglich

• 1 % bis max. 6 % des AL 

• Blühstreifen: 20 – 30 m breit, Länge und Größe beliebig

• Blühfläche: maximal 1 ha, nicht streifenförmig



18

Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1b – Blühstreifen oder –flächen auf ÖR 1 a Ackerland

Kennzeichnung der Flächen für ÖR1b:

• Blühstreifen als NNF mit dem Nutzcode 89 auf der Hauptnutzungsfläche (HNF)

• Blühfläche als HNF mit dem Nutzcode 90

• Zusätzlich sind im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 1a und 1b zu erfassen.

Förderbedingungen für ÖR 1 b:

• Nur auf Brachen mit ÖR 1 a möglich

• 1 % bis max. 6 % des AL 

• Blühstreifen: 20 – 30 m breit, Länge und Größe beliebig

• Blühfläche: maximal 1 ha, nicht streifenförmig
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1b – Blühstreifen oder –flächen auf ÖR 1 a Ackerland

Kennzeichnung der Flächen für ÖR1b:

• Blühstreifen als NNF mit dem Nutzcode 89 auf der Hauptnutzungsfläche (HNF)

• Blühfläche als HNF mit dem Nutzcode 90

• Zusätzlich sind im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 1a und 1b zu erfassen.

Förderbedingungen für ÖR 1 b:

• Nur auf Brachen mit ÖR 1 a möglich

• 1 % bis max. 6 % des AL 

• Blühstreifen: 20 – 30 m breit, Länge und Größe beliebig

• Blühfläche: maximal 1 ha, nicht streifenförmig
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1b – Blühstreifen oder –flächen auf ÖR 1 a Ackerland

Weitere Förderbedingungen für ÖR 1 b:

• Blühpflanzenmischung nach GAP-Landesverordnung  siehe Anlage 1 des Merkblattes 

zum Sammelantrag/ELAISA

• Aussaat bis zum 15. Mai von

a) einjährige Mischung aus ≥ 10 Arten Gruppe A und ggf. zusätzlich Arten der Gruppe B

 Fläche kann im Folgejahr nur erneut beantragt werden, wenn Neuaussaat 

erfolgt 

 2023 ist ein Umbruch vor dem 31.12. nicht möglich. 

b) mehrjährige Mischung: ≥ 5 Arten Gruppe A und ≥ 5 Arten Gruppe B 

 Fläche kann im Folgejahr ohne Neuansaat erneut beantragt werden

 Umbruch erst ab dem 01.09.2024 möglich, wenn die Aussaat/ Pflanzung einer 

Folgekultur geplant ist, die nicht mehr im selben Jahr geerntet wird 
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1b – Blühstreifen oder –flächen auf ÖR 1 a Ackerland

Weitere Förderbedingungen für ÖR 1 b:

• Blühpflanzenmischung nach GAP-Landesverordnung  siehe Anlage 1 des Merkblattes 

zum Sammelantrag/ELAISA 

• Aussaat bis zum 15. Mai von

a) einjährige Mischung aus ≥ 10 Arten Gruppe A und ggf. zusätzlich Arten der Gruppe B

 Fläche kann im Folgejahr nur erneut beantragt werden, wenn Neuaussaat 

erfolgt 

 2023 ist ein Umbruch vor dem 31.12. nicht möglich. 

b) mehrjährige Mischung: ≥ 5 Arten Gruppe A und ≥ 5 Arten Gruppe B 

 Fläche kann im Folgejahr ohne Neuansaat erneut beantragt werden

 Umbruch erst ab dem 01.09.2024 möglich, wenn die Aussaat/ Pflanzung einer 

Folgekultur geplant ist, die nicht mehr im selben Jahr geerntet wird 
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1b – Blühstreifen oder –flächen auf ÖR 1 a Ackerland

Weitere Förderbedingungen für ÖR 1 b:

• Blühpflanzenmischung nach GAP-Landesverordnung  siehe Anlage 1 des Merkblattes 

zum Sammelantrag/ELAISA 

• Aussaat bis zum 15. Mai von

a) einjährige Mischung aus ≥ 10 Arten Gruppe A und ggf. zusätzlich Arten der Gruppe B

 Fläche kann im Folgejahr nur erneut beantragt werden, wenn Neuaussaat 

erfolgt 

 2023 ist ein Umbruch vor dem 31.12. nicht möglich. 

b) mehrjährige Mischung: ≥ 5 Arten Gruppe A und ≥ 5 Arten Gruppe B 

 Fläche kann im Folgejahr ohne Neuansaat erneut beantragt werden

 Umbruch erst ab dem 01.09.2024 möglich, wenn die Aussaat/ Pflanzung einer 

Folgekultur geplant ist, die nicht mehr im selben Jahr geerntet wird 



23

Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1b – Blühstreifen oder –flächen auf ÖR 1 a Ackerland

Weitere Förderbedingungen für ÖR 1 b:

• Blühpflanzenmischung nach GAP-Landesverordnung  siehe Anlage 1 des Merkblattes 

zum Sammelantrag/ELAISA 

• Aussaat bis zum 15. Mai von

a) einjährige Mischung aus ≥ 10 Arten Gruppe A und ggf. zusätzlich Arten der Gruppe B

 Fläche kann im Folgejahr nur erneut beantragt werden, wenn Neuaussaat 

erfolgt 

 2023 ist ein Umbruch vor dem 31.12. nicht möglich. 

b) mehrjährige Mischung: ≥ 5 Arten Gruppe A und ≥ 5 Arten Gruppe B 

 Fläche kann im Folgejahr ohne Neuansaat erneut beantragt werden

 Umbruch erst ab dem 01.09.2024 möglich, wenn die Aussaat/ Pflanzung einer 

Folgekultur geplant ist, die nicht mehr im selben Jahr geerntet wird 
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1c – Blühstreifen oder –flächen auf Dauerkulturen

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 c:

• Blühstreifen als NNF mit dem Nutzcode 91 auf der Hauptnutzungsfläche (HNF)

• Blühfläche als HNF mit dem Nutzcode 92

• Zusätzlich ist im GFN in der Spalte ÖR das Kennzeichen 1c zu erfassen.

Förderbedingungen für ÖR1c:

• Förderbedingungen für die Saatgutmischungen und Aussaat identisch mit den Vorgaben der ÖR 1 b

• Keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel

• Keine Vorgaben zu Größe, Breite oder Länge der Blühstreifen/-flächen
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1c – Blühstreifen oder –flächen auf Dauerkulturen

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 c:

• Blühstreifen als NNF mit dem Nutzcode 91 auf der Hauptnutzungsfläche (HNF)

• Blühfläche als HNF mit dem Nutzcode 92

• Zusätzlich ist im GFN in der Spalte ÖR das Kennzeichen 1c zu erfassen.

Förderbedingungen für ÖR1c:

• Förderbedingungen für die Saatgutmischungen und Aussaat identisch mit den Vorgaben der ÖR 1 b

• Keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel

• Keine Vorgaben zu Größe, Breite oder Länge der Blühstreifen/-flächen
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1c – Blühstreifen oder –flächen auf Dauerkulturen

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 c:

• Blühstreifen als NNF mit dem Nutzcode 91 auf der Hauptnutzungsfläche (HNF)

• Blühfläche als HNF mit dem Nutzcode 92

• Zusätzlich ist im GFN in der Spalte ÖR das Kennzeichen 1c zu erfassen.

Förderbedingungen für ÖR1c:

• Förderbedingungen für die Saatgutmischungen und Aussaat identisch mit den Vorgaben der ÖR 1 b

• Keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel

• Keine Vorgaben zu Größe, Breite oder Länge der Blühstreifen/-flächen
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1d – Altgrasstreifen oder –flächen auf DGL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 d:

• Die Altgrasstreifen oder -flächen sind als NNF mit dem Nutzcode 93 zu beantragen

• Zusätzlich ist im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 1d zu erfassen

Förderbedingungen für ÖR 1 d:

• Anteil Altgrasstreifen am gesamten betrieblichen Dauergrünland: 1 bis 6 %

• Anteil Altgrasstreifen am Dauergrünland-Schlag: max. 20 %

• Landschaftselemente sind nicht Teil des Altgrasstreifens oder der Altgrasflächen

• Zwei Jahre in Folge an derselben Stelle, im dritten Jahr muss der Standort auf der Dauergrünland-Fläche 

gewechselt werden

• Eine Schnittnutzung oder Beweidung vor dem 01.09. ist unzulässig

• Förderrechtlich ist der Einsatz von Düngemitteln einschließlich Wirtschaftsdüngern nicht untersagt 

Fachrechtlich ist durch die Betriebsinhaber zu prüfen, ob eine Düngung überhaupt erforderlich wird 

(Düngebedarf)
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1d – Altgrasstreifen oder –flächen auf DGL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 d:

• Die Altgrasstreifen oder -flächen sind als NNF mit dem Nutzcode 93 zu beantragen

• Zusätzlich ist im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 1d zu erfassen

Förderbedingungen für ÖR 1 d:

• Anteil Altgrasstreifen am gesamten betrieblichen Dauergrünland: 1 bis 6 %

• Anteil Altgrasstreifen am Dauergrünland-Schlag: max. 20 %

• Landschaftselemente sind nicht Teil des Altgrasstreifens oder der Altgrasflächen

• Zwei Jahre in Folge an derselben Stelle, im dritten Jahr muss der Standort auf der Dauergrünland-Fläche 

gewechselt werden

• Eine Schnittnutzung oder Beweidung vor dem 01.09. ist unzulässig

• Förderrechtlich ist der Einsatz von Düngemitteln einschließlich Wirtschaftsdüngern nicht untersagt 

Fachrechtlich ist durch die Betriebsinhaber zu prüfen, ob eine Düngung überhaupt erforderlich wird 

(Düngebedarf)
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1d – Altgrasstreifen oder –flächen auf DGL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 d:

• Die Altgrasstreifen oder -flächen sind als NNF mit dem Nutzcode 93 zu beantragen

• Zusätzlich ist im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 1d zu erfassen

Förderbedingungen für ÖR 1 d:

• Anteil Altgrasstreifen am gesamten betrieblichen Dauergrünland: 1 bis 6 %

• Anteil Altgrasstreifen am Dauergrünland-Schlag: max. 20 %

• Landschaftselemente sind nicht Teil des Altgrasstreifens oder der Altgrasflächen

• Zwei Jahre in Folge an derselben Stelle, im dritten Jahr muss der Standort auf der Dauergrünland-Fläche 

gewechselt werden

• Eine Schnittnutzung oder Beweidung vor dem 01.09. ist unzulässig

• Förderrechtlich ist der Einsatz von Düngemitteln einschließlich Wirtschaftsdüngern nicht untersagt 

Fachrechtlich ist durch die Betriebsinhaber zu prüfen, ob eine Düngung überhaupt erforderlich wird 

(Düngebedarf)
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 1d – Altgrasstreifen oder –flächen auf DGL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 1 d:

• Die Altgrasstreifen oder -flächen sind als NNF mit dem Nutzcode 93 zu beantragen

• Zusätzlich ist im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 1d zu erfassen

Förderbedingungen für ÖR 1 d:

• Anteil Altgrasstreifen am gesamten betrieblichen Dauergrünland: 1 bis 6 %

• Anteil Altgrasstreifen am Dauergrünland-Schlag: max. 20 %

• Landschaftselemente sind nicht Teil des Altgrasstreifens oder der Altgrasflächen

• Zwei Jahre in Folge an derselben Stelle, im dritten Jahr muss der Standort auf der Dauergrünland-Fläche 

gewechselt werden

• Eine Schnittnutzung oder Beweidung vor dem 01.09. ist unzulässig

• Förderrechtlich ist der Einsatz von Düngemitteln einschließlich Wirtschaftsdüngern nicht untersagt 

Fachrechtlich ist durch die Betriebsinhaber zu prüfen, ob eine Düngung überhaupt erforderlich wird 

(Düngebedarf)
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Öko-Regelungen 2

-

Vielfältige Kulturen
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 2 – Vielfältige Kulturen mit mind. 5 Hauptfruchtarten 

einschl. Leguminosen (mind. 10 %) auf AL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 2:

• Keine Kennzeichnung der Einzelfläche, da gesamtbetriebliches Ackerland - ohne 

brachliegendes Ackerland - einbezogen wird

Förderbedingungen für ÖR 2:

• Jede Hauptfruchtart muss auf mind. 10 % und darf auf höchstens 30 % der Fläche angebaut 

werden

• Mind. 10 % Leguminosen einschließlich deren Gemenge, bei denen Leguminosen auf der Fläche 

überwiegen, angebaut werden

• Der Anteil von Getreide an der Fläche darf höchstens 66 % betragen
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 2 – Vielfältige Kulturen mit mind. 5 Hauptfruchtarten 

einschl. Leguminosen (mind. 10 %) auf AL

Als Hauptfruchtarten im Sinne der ÖR 2 zählen:

• die Kulturarten nach Nutzcode, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am 

längsten auf der jeweiligen Fläche stehen,

• siehe Spalte „Einstufung Hauptfruchtart“ in der Nutzcode-Liste

• jede Art im Fall der Gattungen Kreuzblütler, Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse

• Gras oder andere Grünfutterpflanzen mit Ausnahme von Leguminosen-Mischkultur,

• Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Hauptfruchtarten, auch wenn sie zur selben 

Gattung gehören.

• Dinkel (Triticum spelta)

• Alle Mischkulturen von/mit Leguminosen, sofern Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen 

Hauptfruchtart Leguminosen-Mischkultur (Nutzcode 250 für Leguminosengemenge und 434 für 

Kleegras mit überwiegend Klee).

• Getreidemischungen, Hirse und Mais zählen nicht zum Getreide.
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 2 – Vielfältige Kulturen mit mind. 5 Hauptfruchtarten 

einschl. Leguminosen (mind. 10 %) auf AL

Als Hauptfruchtarten im Sinne der ÖR 2 zählen:

• die Kulturarten nach Nutzcode, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am 

längsten auf der jeweiligen Fläche stehen,

• siehe Spalte „Einstufung Hauptfruchtart“ in der Nutzcode-Liste

• jede Art im Fall der Gattungen Kreuzblütler, Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse

• Gras oder andere Grünfutterpflanzen mit Ausnahme von Leguminosen-Mischkultur,

• Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Hauptfruchtarten, auch wenn sie zur selben 

Gattung gehören.

• Dinkel (Triticum spelta)

• Alle Mischkulturen von/mit Leguminosen, sofern Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen 

Hauptfruchtart Leguminosen-Mischkultur (Nutzcode 250 für Leguminosengemenge und 434 für 

Kleegras mit überwiegend Klee).

• Getreidemischungen, Hirse und Mais zählen nicht zum Getreide.
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 2 – Vielfältige Kulturen mit mind. 5 Hauptfruchtarten 

einschl. Leguminosen (mind. 10 %) auf AL

Als Hauptfruchtarten im Sinne der ÖR 2 zählen:

• die Kulturarten nach Nutzcode, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am längsten auf 

der jeweiligen Fläche stehen,

• eine Kultur einer der verschiedenen in der botanischen Klassifikation landwirtschaftlicher Kulturpflanzen definierten 

Gattungen (siehe Spalte „Einstufung Hauptfruchtart“ in der Nutzcode-Liste),

• jede Art im Fall der Gattungen Kreuzblütler, Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse

• Gras oder andere Grünfutterpflanzen mit Ausnahme von Leguminosen-Mischkultur,

• Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Hauptfruchtarten, auch wenn sie zur selben Gattung 

gehören.

• Dinkel (Triticum spelta)

• Alle Mischkulturen von/mit Leguminosen, sofern Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen Hauptfruchtart 

Leguminosen-Mischkultur (Nutzcode 250 für Leguminosengemenge und 434 für Kleegras mit überwiegend 

Klee).

• Sonstige Mischkulturen (mehrerer Kulturpflanzen in getrennten Reihen)

• Getreidemischungen, Hirse und Mais zählen nicht zum Getreide.
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 2 – Vielfältige Kulturen mit mind. 5 Hauptfruchtarten 

einschl. Leguminosen (mind. 10 %) auf AL

Als Hauptfruchtarten im Sinne der ÖR 2 zählen:

• die Kulturarten nach Nutzcode, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am längsten auf 

der jeweiligen Fläche stehen,

• eine Kultur einer der verschiedenen in der botanischen Klassifikation landwirtschaftlicher Kulturpflanzen definierten 

Gattungen (siehe Spalte „Einstufung Hauptfruchtart“ in der Nutzcode-Liste),

• jede Art im Fall der Gattungen Kreuzblütler, Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse

• Gras oder andere Grünfutterpflanzen mit Ausnahme von Leguminosen-Mischkultur,

• Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Hauptfruchtarten, auch wenn sie zur selben Gattung 

gehören.

• Dinkel (Triticum spelta)

• Alle Mischkulturen von/mit Leguminosen, sofern Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen Hauptfruchtart 

Leguminosen-Mischkultur (Nutzcode 250 für Leguminosengemenge und 434 für Kleegras mit überwiegend 

Klee).

• Sonstige Mischkulturen (mehrerer Kulturpflanzen in getrennten Reihen)

• Getreidemischungen, Hirse und Mais zählen nicht zum Getreide.
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 2 – Vielfältige Kulturen mit mind. 5 Hauptfruchtarten 

einschl. Leguminosen (mind. 10 %) auf AL

Als Hauptfruchtarten im Sinne der ÖR 2 zählen:

• die Kulturarten nach Nutzcode, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am längsten auf 

der jeweiligen Fläche stehen,

• eine Kultur einer der verschiedenen in der botanischen Klassifikation landwirtschaftlicher Kulturpflanzen definierten 

Gattungen (siehe Spalte „Einstufung Hauptfruchtart“ in der Nutzcode-Liste),

• jede Art im Fall der Gattungen Kreuzblütler, Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse

• Gras oder andere Grünfutterpflanzen mit Ausnahme von Leguminosen-Mischkultur,

• Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Hauptfruchtarten, auch wenn sie zur selben Gattung 

gehören.

• Dinkel (Triticum spelta)

• Alle Mischkulturen von/mit Leguminosen, sofern Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen Hauptfruchtart 

Leguminosen-Mischkultur (Nutzcode 250 für Leguminosengemenge und 434 für Kleegras mit überwiegend 

Klee).

• Sonstige Mischkulturen (mehrerer Kulturpflanzen in getrennten Reihen)

• Getreidemischungen, Hirse und Mais zählen nicht zum Getreide.
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 2 – Vielfältige Kulturen mit mind. 5 Hauptfruchtarten 

einschl. Leguminosen (mind. 10 %) auf AL

Als Hauptfruchtarten im Sinne der ÖR 2 zählen:

• die Kulturarten nach Nutzcode, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am 

längsten auf der jeweiligen Fläche stehen,

• siehe Spalte „Einstufung Hauptfruchtart“ in der Nutzcode-Liste

• jede Art im Fall der Gattungen Kreuzblütler, Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse

• Gras oder andere Grünfutterpflanzen mit Ausnahme von Leguminosen-Mischkultur

• Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Hauptfruchtarten, auch wenn sie zur 

selben Gattung gehören.

• Dinkel (Triticum spelta)

• Alle Mischkulturen von/mit Leguminosen, sofern Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen 

Hauptfruchtart Leguminosen-Mischkultur (Nutzcode 250 für Leguminosengemenge und 434 für 

Kleegras mit überwiegend Klee).

• Getreidemischungen, Hirse und Mais zählen nicht zum Getreide.
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 2 – Vielfältige Kulturen mit mind. 5 Hauptfruchtarten 

einschl. Leguminosen (mind. 10 %) auf AL

Als Hauptfruchtarten im Sinne der ÖR 2 zählen:

• die Kulturarten nach Nutzcode, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am 

längsten auf der jeweiligen Fläche stehen,

• siehe Spalte „Einstufung Hauptfruchtart“ in der Nutzcode-Liste

• jede Art im Fall der Gattungen Kreuzblütler, Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse

• Gras oder andere Grünfutterpflanzen mit Ausnahme von Leguminosen-Mischkultur

• Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Hauptfruchtarten, auch wenn sie zur 

selben Gattung gehören.

• Dinkel (Triticum spelta)

• Alle Mischkulturen von/mit Leguminosen, sofern Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen 

Hauptfruchtart Leguminosen-Mischkultur (Nutzcode 250 für Leguminosengemenge und 434 für 

Kleegras mit überwiegend Klee).

• Getreidemischungen, Hirse und Mais zählen nicht zum Getreide.
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 2 – Vielfältige Kulturen mit mind. 5 Hauptfruchtarten 

einschl. Leguminosen (mind. 10 %) auf AL

Als Hauptfruchtarten im Sinne der ÖR 2 zählen:

• die Kulturarten nach Nutzcode, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am 

längsten auf der jeweiligen Fläche stehen,

• siehe Spalte „Einstufung Hauptfruchtart“ in der Nutzcode-Liste

• jede Art im Fall der Gattungen Kreuzblütler, Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse

• Gras oder andere Grünfutterpflanzen mit Ausnahme von Leguminosen-Mischkultur

• Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Hauptfruchtarten, auch wenn sie zur 

selben Gattung gehören.

• Dinkel (Triticum spelta)

• Alle Mischkulturen von/mit Leguminosen, sofern Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen 

Hauptfruchtart Leguminosen-Mischkultur (Nutzcode 250 für Leguminosengemenge und 434 für 

Kleegras mit überwiegend Klee).

• Getreidemischungen, Hirse und Mais zählen nicht zum Getreide.
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Öko-Regelungen 3

-

Beibehaltung Agroforst
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 3 – Beibehaltung einer agroforstl. Bewirtschaftungsweise 

auf AL und DGL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 3:

• Agroforst-Gehölzstreifen als NNF mit dem Nutzcode 94

• Zusätzlich sind im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 3 zu erfassen

Förderbedingungen für ÖR 3:

• Gehölzstreifen muss auf Ackerland oder Dauergrünland liegen

• Nicht auf stillgelegten Ackerland nach ÖR 1 a bzw. der ÖR 1 b und GLÖZ 8  

• Positiv geprüftes Nutzungskonzept für Agroforstsysteme ist mit dem Sammelantrag einzureichen

• Zur Erstellung und Genehmigung eines Nutzungskonzeptes für Agroforstsysteme: siehe Merkblatt

• Verfahren unter Beteiligung der der LK/kreisfreien Städte und ALFF

• Genehmigungsverfahren seit 08.03.2023 eröffnet
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 3 – Beibehaltung einer agroforstl. Bewirtschaftungsweise 

auf AL und DGL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 3:

• Agroforst-Gehölzstreifen als NNF mit dem Nutzcode 94

• Zusätzlich sind im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 3 zu erfassen

Förderbedingungen für ÖR 3:

• Gehölzstreifen muss auf Ackerland oder Dauergrünland liegen

• Nicht auf stillgelegten Ackerland nach ÖR 1 a bzw. der ÖR 1 b und GLÖZ 8  

• Positiv geprüftes Nutzungskonzept für Agroforstsysteme ist mit dem Sammelantrag einzureichen

• Zur Erstellung und Genehmigung eines Nutzungskonzeptes für Agroforstsysteme: siehe Merkblatt

• Verfahren unter Beteiligung der der LK/kreisfreien Städte und ALFF

• Genehmigungsverfahren seit 08.03.2023 eröffnet
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 3 – Beibehaltung einer agroforstl. Bewirtschaftungsweise 

auf AL und DGL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 3:

• Agroforst-Gehölzstreifen als NNF mit dem Nutzcode 94

• Zusätzlich sind im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 3 zu erfassen

Förderbedingungen für ÖR 3:

• Gehölzstreifen muss auf Ackerland oder Dauergrünland liegen

• Nicht auf stillgelegten Ackerland nach ÖR 1 a bzw. der ÖR 1 b und GLÖZ 8  

• Positiv geprüftes Nutzungskonzept für Agroforstsysteme ist mit dem Sammelantrag einzureichen

• Zur Erstellung und Genehmigung eines Nutzungskonzeptes für Agroforstsysteme: siehe Merkblatt

• Verfahren unter Beteiligung der der LK/kreisfreien Städte und ALFF

• Genehmigungsverfahren seit 08.03.2023 eröffnet
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 3 – Beibehaltung einer agroforstl. Bewirtschaftungsweise 

auf AL und DGL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 3:

• Agroforst-Gehölzstreifen als NNF mit dem Nutzcode 94

• Zusätzlich sind im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 3 zu erfassen

Förderbedingungen für ÖR 3:

• Gehölzstreifen muss auf Ackerland oder Dauergrünland liegen

• Nicht auf stillgelegten Ackerland nach ÖR 1 a bzw. der ÖR 1 b und GLÖZ 8  

• Positiv geprüftes Nutzungskonzept für Agroforstsysteme ist mit dem Sammelantrag einzureichen

• Zur Erstellung und Genehmigung eines Nutzungskonzeptes für Agroforstsysteme: siehe Merkblatt

• Verfahren unter Beteiligung der der LK/kreisfreien Städte und ALFF

• Genehmigungsverfahren seit 08.03.2023 eröffnet
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 3 – Beibehaltung einer agroforstl. Bewirtschaftungsweise 

auf AL und DGL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 3:

• Agroforst-Gehölzstreifen als NNF mit dem Nutzcode 94

• Zusätzlich sind im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 3 zu erfassen

Förderbedingungen für ÖR 3:

• Gehölzstreifen muss auf Ackerland oder Dauergrünland liegen

• Nicht auf stillgelegten Ackerland nach ÖR 1 a bzw. der ÖR 1 b und GLÖZ 8  

• Positiv geprüftes Nutzungskonzept für Agroforstsysteme ist mit dem Sammelantrag einzureichen

• Zur Erstellung und Genehmigung eines Nutzungskonzeptes für Agroforstsysteme: siehe Merkblatt

• Verfahren unter Beteiligung der der LK/kreisfreien Städte und ALFF

• Genehmigungsverfahren seit 08.03.2023 eröffnet
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 3 – Beibehaltung einer agroforstl. Bewirtschaftungsweise 

auf AL und DGL

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 3:

• Agroforst-Gehölzstreifen als NNF mit dem Nutzcode 94

• Zusätzlich sind im GFN in der Spalte ÖR die Kennzeichen 3 zu erfassen

Förderbedingungen für ÖR 3:

• Gehölzstreifen muss auf Ackerland oder Dauergrünland liegen

• Nicht auf stillgelegten Ackerland nach ÖR 1 a bzw. der ÖR 1 b und GLÖZ 8  

• Positiv geprüftes Nutzungskonzept für Agroforstsysteme ist mit dem Sammelantrag einzureichen

• Zur Erstellung und Genehmigung eines Nutzungskonzeptes für Agroforstsysteme: siehe Merkblatt

• Verfahren unter Beteiligung der der LK/kreisfreien Städte und ALFF

• Genehmigungsverfahren seit 08.03.2023 eröffnet
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 3 – Beibehaltung einer agroforstl. Bewirtschaftungsweise 

auf AL und DGL

Weitere Förderbedingungen für ÖR 3:

• Der Flächenanteil der Gehölzstreifen an der Gesamtparzelle: 2 - 35 %

• mindestens 2 Gehölzstreifen 

• Gehölzstreifen mindestens 3 m und max. 25 m breit

• Die Breite des Agroforst-Gehölzstreifens bezieht sich auf den gesamten Streifen, inklusive einer die Gehölze 

umgebende Fläche, die nicht bewirtschaftet wird

• Der Abstand zwischen Streifen und Rand (kurze und lange Seite) mind. 20 m und max. 100 m (Abstände zu 

Gewässern können geringer sein)

• Grenze zwischen dem Agroforst-Gehölzstreifen und der übrigen landwirtschaftlich bewirtschafteten Fläche muss 

klar erkennbar sein

• Holzernte nur im Dezember, Januar oder Februar
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Öko-Regelungen 4

-

DGL Extensivierung
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 4 – Extensivierung des gesamten DGL des Betriebes

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 4:

• Keine Kennzeichnung der Einzelfläche, da gesamtbetriebliches Dauergrünland einbezogen wird

Förderbedingungen für ÖR 4:

• Viehbesatz von 0,3 bis 1,4 RGV  je ha im Zeitraum 01.01. bis 30.09. (Unterschreitung an 40 Tagen in 

diesem Zeitraum möglich (keine Überschreitung!))

• Ausschließlich folgende Tierarten werden über die Anlage Tierhaltung mit folgendem RGV-Schlüssel 

in die Berechnung einbezogen:

Tierart
RGV-Schlüssel

Rinder über zwei Jahre, 

Equiden über sechs Monate 1,0

Rinder von sechs Monaten bis zwei Jahre 0,6

Rinder unter sechs Monaten 0,4

Schafe und Ziegen 0,15
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 4 – Extensivierung des gesamten DGL des Betriebes

Weitere Förderbedingungen für ÖR 4:

• Der Viehbesatz wird auf das gesamtbetriebliche DGL angerechnet, d. h. auch Flächen und 

Tierbestände in anderen Bundesländern 

• Es kann sowohl mineralisch als auch organisch gedüngt werden. Wirtschaftsdüngereinsatz 

unabhängig von der Tierart. Auch Wirtschaftsdünger aus anderen Betrieben kann eingesetzt werden. 

Die Ausbringung unterliegt einzig den Vorgaben des Fachrechts

• Geeignete Aufzeichnungen zum Nachweis des Viehbesatzes je ha DGL, schlagbezogene 

Aufzeichnungen und Nachweise über die Verwendung von Düngemitteln einschl. Wirtschaftsdünger 

auf dem Grünland sind zu führen (Aufzeichnungspflichten nach Fachrecht)

• Dauergrünland darf nicht gepflügt werden

• Pflanzenschutzmittel nicht erlaubt
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Öko-Regelungen 5

-

Kennarten
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 5 – Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von 

Dauergrünlandflächen mit Nachweis von mindestens vier 

regionalen Kennarten

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 5:

• Im GFN ist in der Spalte ÖR das Kennzeichen 5 für die zu beantragenden Schläge anzugeben

Förderbedingungen für ÖR 5:

• DGL mit mindestens vier Kennarten/-gruppen aus der nach Landesrecht vorgegebenen Artenliste anhand der 

nach Landesrecht vorgegebenen Methodik nachweisen kann

• GAP-Landesverordnung LSA maßgeblich

• Liste der Kennarten/-gruppen für Sachsen-Anhalt bereits auf ELAISA veröffentlicht 

Empfehlung zur Bestimmung der Kennarten/-gruppen:

• Broschüre der LLG Bernburg zu ÖR5 (derzeit in Erstellung)

• Foto-App Flora Inkognita
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 5 – Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von 

Dauergrünlandflächen mit Nachweis von mindestens vier 

regionalen Kennarten

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 5:

• Im GFN ist in der Spalte ÖR das Kennzeichen 5 für die zu beantragenden Schläge anzugeben

Förderbedingungen für ÖR 5:

• DGL mit mindestens vier Kennarten/-gruppen aus der nach Landesrecht vorgegebenen Artenliste anhand der 

nach Landesrecht vorgegebenen Methodik nachweisen kann

• GAP-Landesverordnung LSA maßgeblich

• Liste der Kennarten/-gruppen für Sachsen-Anhalt bereits auf ELAISA veröffentlicht 

Empfehlung zur Bestimmung der Kennarten/-gruppen:

• Broschüre der LLG Bernburg zu ÖR5 (derzeit in Erstellung)

• Foto-App Flora Inkognita

 Weitere Ausführungen zu den Kennarten von unserer nFB Fr. Ostermann im Anschluss
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Öko-Regelungen 6

-

PSM-Verzicht
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 6 – Bewirtschaftung von Acker- oder Dauerkulturflächen des 

Betriebes ohne Verwendung von chemisch-synthetischen 

Pflanzenschutzmitteln 

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 6:

• Im GFN ist in der Spalte ÖR das Kennzeichen 6 für die zu beantragenden Schläge anzugeben

• Die Streifen an Gewässern (PSM-Verbot) sind ggf. im GFN separat als Schlag (Mindestgröße von 0,1 ha 

beachten) anzugeben, wenn die angrenzende Fläche für die ÖR 6 beantragt werden soll

Förderbedingungen für ÖR 6:

• Gefördert werden Acker- und Dauerkulturflächen, auf denen freiwillig auf den Einsatz von chemisch-synthetischen 

Pflanzenschutzmittel (PSM) verzichtet wird. Das gilt auch für gebeiztes Saatgut. 

• Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel im Sinne der ÖR 6 sind alle Pflanzenschutzmittel mit Ausnahme von 

PSM, die

a) ausschließlich Wirkstoffe enthalten, die als Wirkstoff mit geringem Risiko genehmigt sind (nach Artikel 22 der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009)

b) für die ökologische Landwirtschaft zugelassen sind (nach oder aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 834/2007)
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 6 – Bewirtschaftung von Acker- oder Dauerkulturflächen des 

Betriebes ohne Verwendung von chemisch-synthetischen 

Pflanzenschutzmitteln 

Weitere Förderbedingungen für ÖR 6:

Der Verzicht umfasst spezielle Kulturen und vorgegebene Zeiträume:

STUFE 1 Vom 01.01. bis zur Ernte, jedoch mindestens bis zum 31.08. des Antragsjahres auf Ackerland oder DK, 

das im Antragsjahr zur Erzeugung genutzt wird von:

a) Sommergetreide, einschließlich Mais

b) Leguminosen, einschließlich Gemenge, außer Ackerfutter

c) Sommer- Ölsaaten

d) Hackfrüchte

e) Feldgemüse

STUFE 2 Vom 01.01. bis 15.11. des Antragsjahres auf Ackerland, das im Antragsjahr zur Erzeugung genutzt wird von:

a) Gras oder andere Grünfutterpflanzen (GoG)

b) Ackerfutter genutzte Leguminosen, einschließlich Gemenge 

c) Dauerkulturen

Nach letzter Ernte, frühestens jedoch am 31.08., kann Bodenbearbeitung beginnen, sofern danach eine Kultur zur 

Ernte im Folgejahr angebaut wird.
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 6 – Bewirtschaftung von Acker- oder Dauerkulturflächen des 

Betriebes ohne Verwendung von chemisch-synthetischen 

Pflanzenschutzmitteln 

Weitere Förderbedingungen für ÖR 6:

• Nicht auf stillgelegten oder brachlegenden Flächen

• Nicht auf Flächen, auf denen bereits aufgrund anderer rechtlicher Regelungen ein Verbot zur Ausbringung von 

Pflanzenschutzmittel vorliegt, z. B. auf Fläche nach § 4 und § 4a Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung  

Bescheinigung der Förderfähigkeit:

• Beteiligung der zuständigen Landkreise / kreisfreien Städte  Bescheinigung der Förderfähigkeit

• Bescheinigung wird automatisch mit der Beantragung der ÖR 6 erzeugt

• Antragstellende informieren die UNB umgehend mit der Bitte um Prüfung

• Bescheinigung muss nicht am 15.05. vorliegen

• UNB prüfen bis zum 01.08. damit bei Nichtbescheinigung die Fläche durch den Antragstellenden noch bis zum 30.09. 

für ÖR 6 zurückgezogen werden kann
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Öko-Regelungen 7

-

NATURA 2000
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 7 – Anwendung von durch die Schutzziele bestimmten 

Landbewirtschaftungsmethoden auf landwirtschaftlichen 

Flächen in Natura 2000-Gebieten

Kennzeichnung der Flächen für ÖR 7:

• Im GFN ist in der Spalte ÖR das Kennzeichen 7 für die zu beantragenden Schläge anzugeben

Förderbedingungen für ÖR 7:

• Nur mit der Einkommensgrundstützung beantragbar

• Landwirtschaftliche Fläche muss im NATURA 2000-Gebieten liegen

• im Antragsjahr keine

a) zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen 

b) Instandsetzungsmaßnahmen bestehender Anlagen zur Absenkung von Grundwasser

c) Instandsetzungsmaßnahmen bestehender Anlagen zur Drainage 

d) Auffüllungen

e) Aufschüttungen

f) Abgrabungen

(es sei denn, es wurde von der UNB genehmigt, angeordnet oder durchgeführt)

 nach § 7 Absatz 2 der Natura2000-Landesverordnung ist der Ersatz rechtmäßig bestehender Anlagen der 

Bodenwasserregulierung erlaubt
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Direktzahlungen ab 2023

ÖR 7 – Anwendung von durch die Schutzziele bestimmten 

Landbewirtschaftungsmethoden auf landwirtschaftlichen 

Flächen in Natura 2000-Gebieten

Bescheinigung der Förderfähigkeit:

• Beteiligung der zuständigen Landkreise / kreisfreien Städte  Bescheinigung der Förderfähigkeit

• Bescheinigung wird automatisch mit der Beantragung der ÖR 7 erzeugt

• Antragstellende informieren die UNB umgehend mit der Bitte um Prüfung

• Bescheinigung muss nicht am 15.05. vorliegen

• UNB prüfen bis zum 01.08. damit bei Nichtbescheinigung die Fläche durch den Antragstellenden noch bis zum 30.09. 

für ÖR 7 zurückgezogen werden kann
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Direktzahlungen ab 2023
Weiterführende Informationen

• Ausfüllhinweise zum Geografischen Flächennachweis (GFN) 2023 für die Anträge auf flächenbezogene 

Einkommensstützungen in Sachsen-Anhalt

• Merkblatt „Anträge auf Direktzahlungen gemäß VO (EU) Nr. 2021/2115 für das Antragsjahr 2023“ für 

Sachsen-Anhalt

• Termine für Direktzahlungen 2023 (auf ELAISA)

• Merkblatt „Nutzungskonzept für Agroforstsysteme“ in Sachsen-Anhalt

• Broschüre BMEL „Informationen zu den ab 2023 geltenden Direktzahlungen, zur Konditionalität und zum 

INVEKOS“ unter informationen-direktzahlungen-2023.pdf (bmel.de)

• Broschüre der LLG Bernburg zur Öko-Regelung 5

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/informationen-direktzahlungen-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit


